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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktname :  Kleber 1100 
Produktcode :  1021 

     1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Verwendung des Stoffes/des Gemischs :  Für industriellen Einsatz in Hochtemperaturanwendungen. 

  Haftmittel für den Einsatz mit Hochtemperatur-Isolierwolle 
1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant 
Dreh & Press Feuerfest GmbH 
Gewerbestraße 2b 
44866 Bochum 
Tel.: +49 (0) 2327-9842 0 
Fax: +49 (0) 2327-984210 
drehupress@versanet.de

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer +49 (0) 2327-984214 von 7-15 h 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Keine Kennzeichnung erforderlich 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoff 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemisch 

   Dieses Gemisch enthält keine anzeigepflichtigen Substanzen gemäß den Kriterien aus 3.2 des Anhangs II der REACH-Verordnung 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen :  Einatmen von Frischluft gewährleisten. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt :  Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor 

erneutem Tragen waschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt :  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: 

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken :  Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe 

herbeirufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 

  Geeignete Löschmittel   :  Material ist nicht brennbar. Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden, 
     Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. 

  Ungeeignete Löschmittel    :  Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Löschanweisungen :  Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden. 
Schutz bei der Brandbekämpfung :  Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung :  Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Notfallmaßnahmen : 
Unbefugten Personen den Zutritt verwehren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung   :  Angemessene Lüftung sicherstellen. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe 

     Abschnitt  8. 
Notfallmaßnahmen :  Stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter entsprechend ausgebildet wurden, um Expositionen 

zu vermeiden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind 
die 
Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren :  Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur 

aufsaugen. Hocheffizienter Partikelluftfilter (HEPA-Filter). 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 7. Siehe Abschnitt 8. Siehe Abschnitt 13. 
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu 

vermeiden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vorgeschriebene persönliche 
Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Vor dem 
Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere 
exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Berührung mit den Augen 
und der Haut vermeiden. Einatmen der Dämpfe vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen :  Das Produkt nur im Originalbehälter aufbewahren. Behälter verschlossen halten, wenn dieser 

nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen. 
Unverträgliche Materialien :  Nichteisenmetalle (Al, Cu, Zn) und ihre Legierungen. Lagertemperatur :  5 - 50 °C 
Zusammenlagerungsverbote :  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
7.3. Spezifische Endanwendung(en) 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1. Zu überwachende Parameter 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Handschutz :  Chemikalienschutzhandschuhe (EN 374) Augenschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz 

Haut- und Körperschutz :  undurchlässige Schutzkleidung. Arbeitskleidung nicht mit nach Hause nehmen 

Atemschutz :  Flüssiges Produkt: Einatmen unwahrscheinlich. Bei Staubbildung: Geeignete Maske tragen 

Sonstige Angaben :  Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Arbeitskleidung nicht mit nach Hause 
nehmen. Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. Einzeln reinigen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand :  Flüssigkeit 
Aussehen :  Paste. 
Farbe :  cremefarben. Geruch :   geruchlos.  

Geruchsschwelle :  Keine Daten verfügbar pH-Wert :  ≈ 8,5 
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) :  Keine Daten verfügbar  
Schmelzpunkt :  Keine Daten verfügbar Gefrierpunkt :  100 °C 
Siedepunkt :  Keine Daten verfügbar 
Flammpunkt :  Keine Daten verfügbar 
Selbstentzündungstemperatur :  Keine Daten verfügbar 
 Zersetzungstemperatur :  Keine Daten verfügbar 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig) :  Nicht anwendbar  
Dampfdruck :  Keine Daten verfügbar 
 Relative Dampfdichte bei 20 °C :  Keine Daten verfügbar 
Relative Dichte :  Keine Daten verfügbar 
 Löslichkeit :  Wasser: Wenig löslich  
Log Pow :  Keine Daten verfügbar 
 Viskosität, kinematisch :  Keine Daten verfügbar 
Viskosität, dynamisch :  Keine Daten verfügbar 
 Explosive Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 
Brandfördernde Eigenschaften :  Keine Daten verfügbar 
Explosionsgrenzen :  Keine Daten verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Reagiert heftig im Kontakt mit: starken Säuren. Zink. Aluminium. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Säuren. Aluminium. Zink. 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: ≈ 8,5 

Schwere Augenschädigung/-reizung :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: ≈ 8,5 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut :  Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Keimzellmutagenität :  Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Karzinogenität :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Reproduktionstoxizität :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
  Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger     :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
  Exposition 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter     :    Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Exposition 

Aspirationsgefahr :   Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar    

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlungen für die Abfallentsorgung :  Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 
EAK-Code :  08 04 10 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 

fallen 
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. UN-Nummer 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.3. Transportgefahrenklassen 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.4. Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein
Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

18.09.2015 



 
 

Kleber 1100 
Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 

  

ADR IMDG IATA ADN RID 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 
- Landtransport 
Transportvorschriften (ADR) :  Nicht anwendbar 

 
- Seeschiffstransport 
Transportvorschriften (IMDG) :  Nicht anwendbar 

 
- Lufttransport 
Transportvorschriften (IATA) :  Nicht anwendbar 

 
- Binnenschiffstransport 
Transportvorschriften (ADN) :  Nicht anwendbar 

 
- Bahntransport 
Transportvorschriften (RID) :  Nicht anwendbar 

 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar  

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

 
15.1.1. EU-Verordnungen 

 
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
 
15.1.2. Nationale Vorschriften 

 
Deutschland 
VwVwS, Verweis auf Anhang :  Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach VwVwS, 

Anhang 4) 
WGK Anmerkung :  Einstufung auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe 

(VwVwS) vom 17 Mai 1999 
Lagerklasse (LGK) :  LGK 10 - Brennbare Flüssigkeiten 
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV                     :  Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
Sonstige Informationen, Beschränkungen und       :  TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern 
Verbotsverordnungen. 
 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
Für dieses Produkt ist gemäß Artikel 31 der REACH-Verordnung kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wurde 
auf freiwilliger Basis erstellt 
 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Änderungshinweise 
2.1 Einstufung gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Geändert  

2.2 Kennzeichnung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Geändert  
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Abkürzungen und Akronyme: 
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
CAS Chemical Abstract Service 
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) 
ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IATA International Air Transport Association 
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 
RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

 
 

 

Datenquellen :  VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben :  Occupational Hygiene: dawn.webster@unifrax.com. 
 
 
 
 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
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